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Entscheidende Behörde 

Personalvertretungsaufsichtsbehörde 

Entscheidungsdatum 

21.03.2022 

Geschäftszahl 

B2-PVAB/22 

Rechtssatz 

Da B als einzelnem Personalvertreter im ZA nach § 41 Abs. 4 und 5 PVG in Verbindung mit § 3 Abs. 1 
PVG die Beschwerdelegitimation fehlt, konnte die von ihm eingebrachte Beschwerde mangels 
Zuständigkeit der PVAB nicht in Prüfung gezogen werden. 
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